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8

Die Wahl der Dienſtſtellenausſchüſſe erfolgt nach näherer
Anordnung des Kreisſchulamts durch ſchriftliche Abſtimmung .
Zur Eröffnung des Wahlergebniſſes ſind 2 Urkundsperſonen
aus der Zahl der am Sitz des Kreisſchulamts tätigen Lehrer bei⸗
zuziehen .

§ 8.

Auf die Dienſtſtellenausſchüſſe bei den Kreisſchulämtern fin⸗
den die Beſtimmungen der § s 1 —4 dieſer Bekanntmachung , ſoweit
zutreffend , Anwendung .

89

Der Dienſtſtellenausſchuß iſt vom Kreisſchulamt nach Bedarf— wenigſtens zweimal im Jahr — oder aber , wenn 5 Aus⸗
ſchußmitglieder oder ein Drittel der wahlberechtigten
Lehrer es verlangen , einzuberufen . Die Ausſchußmitglieder er⸗
halten Erſatz der Reiſekoſten und Aufwandsentſchädigung nach
Maßgabe der hierüber beſtehenden allgemeinen Vorſchriften .

2 10 .

übergeordnete Dienſtbehörde für die Dienſtſtellenausſchüſſe
bei den Kreisſchulämtern iſt das Unterrichtsmin ſterium .

8. Bekanntmachung
des Mininſteriums des Kultus und Unterrichts .

( Vom 5. Dez . 1924 . )

Wahl zu den Dienſtſtellenausſchüſſen .
( ABl . Nr . 51. )

An ſämtliche unterſtellten Behörden , Beamte und Bedienſtete
meines Geſchäftsbereichs .

A.

Das Staatsminiſterium hat mit Entſchließung vom 18 . Sep⸗
tember 1924 Nr. 7383/9845 die Vorſchrift in § 2 Ziffer 1 der Be⸗
ſtimmungen über die Errichtung von Dienſtſtellenausſchüſſen
(Staatsminiſterium vom 27 . Januar 1920 Nr . 8) wie folgt ge⸗
ändert :

„ „ Die Mitglieder des Ausſchuſſes werden in geheimer
Wahl gewählt . Iſt nur ein Vertreter zu wählen , ſo gibt die
Stimmenmehrheit den Ausſchlag . Sind für eine Wähler⸗
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gruppe ( Ziffer 5) mehrere Vertreter zu wählen , ſo findet die

Wahl nach den Grundſätzen der Verhältniswahl ſtatt unter

ſinngemäßer Anwendung der Vorſchriften in §S 5 bis 16 der

Wahlordnung zum Betriebsrätegeſetz vom 5. Februar 1920 ,

Reichsgeſetzblatt Seite 175 . “

B.

Zum Vollzug von Satz 3 dieſer Entſchließung wird aufgrund

des § S8 der Verordnung vom 27 . Januar 1920 unter Aufhebung
des § 7 der Bekanntmachung vom 25 . Mai 1921 ( Amtsblatt

Seite 175 ff . ) folgende

Wahlordnung
erlaſſen :

J. Allgemeine Beſtimmungen .

81 .

Leitung der Wahl .

Die Leitung der Wahl liegt in der Hand des Wahlvorſtandes

(8S2 Ziffer 6 der V. O. ) .
Die Namen der Mitglieder des Wahlvorſtandes ſind durch

Anſchlag bei der Dienſtſtelle bekannt zu machen .

82 .

Friſtberechnung .

Iſt für den Anfang einer Friſt ein Ereignis oder ein in den

Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend , ſo wird bei

der Berechnung der Friſt der Tag nicht mitgerechnet , in welchen

das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt .

Eine nach Tagen beſtimmte Friſt endigt mit dem Ablauf des

letzten Tages der Friſt .

Eine Friſt , die nach Wochen beſtimmt iſt , endigt mit dem Ab⸗

lauf desjenigen Tages der letzten Woche , welcher durch ſeine Be⸗

nennung dem Tag entſpricht , in dem das für den Anfang der

Friſt maßgebende Ereignis oder der hierfür maßgebende Zeit⸗

punkt fällt ( Abſatz 1) .

Fällt der letzte Tag der Friſt auf einen Sonntag oder einen

am Erklärungsorte ſtaatlich anerkannten allgemeinen Feiertag ,
ſo tritt an die Stelle des Sonntags oder des Feiertags der nächſt⸗

folgende Werktag .

8. 8.

Wählerliſten .

ODer Wahlvorſtand hat für jede Wahl eine Liſte der wahl⸗

berechtigten Beamten ( §8 1 und 2 der Bekanntmachung vom

25 . Mai 1921 ) aufzuſtellen .



ee e e 2

Wahlordnung für die Dienſtſtellenausſchüſſe . § 4. 309

Die Wählerliſte iſt ſpäteſtens vom Tage der Erlaſſung des
Wahlausſchreibens ( § 4) an bis zum Ablauf der Einſpruchfriſt
( ſiehe §S 5) beim Vorſitzenden des Wahlvorſtandes zur Einſicht8
auszulegen .

§8 4.

Wahlausſchreiben .

Der Wahlvorſtand hat ſpäteſtens 20 Tage vor dem Wahltage
G2 Ziffer .6 V. O. ) ein Wahlausſchreiben nach dem Muſter der
Anlage 1 zu erlaſſen .

Eine Abſchrift des Wahlausſchreibens iſt an einer oder meh⸗
reren geeigneten , allen Wahlberechtigten zugänglichen Stellen , die
der Wahlvorſtand beſtimmt , bis zum letzten Wahltage oder bis
zu dem Tage , an dem bekannt gemacht wird , daß eine Stimm⸗
abgabe nicht ſtattfindet ( § 9 Abſatz 1) , auszuhängen und in les⸗
barem Zuſtande zu erhalten .

8

Entſcheidung von Einſprüchen gegen die Wählerliſte .
Einſprüche gegen die Wählerliſte (§S 3 und Anlage 1) können

ſowohl von der Dienſtſtelle wie von jedem Beamten eingelegt
werden . Sie ſind bei Vermeidung des Ausſchluſſes binnen drei
Tagen nach dem erſten Tage des Aushanges des Wahlausſchrei⸗
bens ( § 4 Abſatz 2) beim Wahlvorſtande anzubringen . über die
Einſprüche iſt vom Wahlvorſtande mit tunlicher Beſchleunigung
zu entſcheiden . Wird der Einſpruch für begründet erachtet , ſo iſt
die Wählerliſte zu berichtigen . Die Entſcheidung iſt dem Be⸗
ſchwerdeführer vor dem erſten Wahlgange mitzuteilen ; ſie kann

mit einer Anfechtung der Wahl im ganzen angefochten
werden .

§ 6.

Vorſchlagsliſten , Liſtenvertreter .

Jede aufzuſtellende Vorſchlagsliſte ſoll möglichſt doppelt ſo⸗
viel wählbare Bewerber nennen , wie Ausſchußmitglieder zu wäh⸗
len ſind . Die einzelnen Bewerber ſind unter fortlaufender Num⸗
mer oder in ſonſt erkennbarer Reihenfolge aufzuführen und nach
Familien⸗ und Vor ( Ruf⸗ ) namen , Dienſtſtellung und Wohnort
zu bezeichnen . Ihre ſchriftliche Zuſtimmung zur Aufnahme in die
Liſte iſt beizufügen .

Die Vorſchlagsliſten können außer den Namen der Bewerber
auch ein beſonderes Kennwort enthalten .

Jede Vorſchlagsliſte muß von mindeſtens drei Wahlberech⸗
tigten unterſchrieben ſein .
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Iſt nicht einer der Unterzeichner ausdrücklich als Vertreter

bezeichnet , ſo kann jeder Unterzeichner als Liſtenvertreter der

Vorſchlagsliſte angeſehen werden . Der Liſtenvertreter iſt berech —⸗

tigt und verpflichtet , dem Wahlvorſtand die zur Beſeitigung von

Anſtänden erforderlichen Erklärungen abzugeben .
Unterzeichnet ein Wähler mehr als eine Vorſchlagsliſte , ſo

wird ſein Name nur auf der zuerſt eingereichten Vorſchlagsliſte
gezählt und auf den übrigen Liſten geſtrichen . Sind mehrere

Vorſchlagsliſten , die von demſelben Wahlberechtigten unterzeich⸗

net ſind , gleichzeitig eingereicht , ſo gilt die Unterſchrift auf der⸗

jenigen Liſte , welche der Unterzeichner binnen einer ihm geſetzten

Frift von höchſtens zwei Tagen beſtimmt . Unterläßt dies der

Unterzeichner , ſo entſcheidet das vom Wahlvorſtand zu ziehende

Los . Weiſt eine Vorſchlagsliſte infolge der Streichung nicht mehr

die vorgeſchriebene Zahl von Unterſchriften auf , ſo iſt dem Liſten⸗

vertreter die Beſchaffung der fehlenden Unterſchriften binnen

einer ihm zu ſetzenden Friſt anheimzugeben . Sind alle Unter⸗

ſchriften geſtrichen , ſo iſt die Vorſchlagsliſte ungültig .

Die Vorſchlagsliſten müſſen ſpäteſtens eine Woche nach dem

erſten Tage des Aushanges des Wahlausſchreibens ( § 4 Abſatz 2)

beim Wahlvorſtande eingereicht werden .

Eine Verbindung von Vorſchlagsliſten iſt unzuläſſig .

§. 75

Bezeichnung und Prüfung der Vorſchlagsliſten .

Der Wahlvorſtand hat die eingereichten Vorſchlagsliſten
nach der Reihenfolge ihres Einganges mit Ordnungsnummer

und Namen zu verſehen , ſie zu prüfen und , ſoweit die Liſten nicht

ungültig ſind ( § 8 Abſatz 1 Satz 1) , Anſtände umgehend dem

Liſtenvertreter § 6 Abſatz J ) mitzuteilen . Zur Beſeitigung der

Anſtände iſt eine Friſt zu ſetzen . Späteſtens drei Tage vor dem

erſten Wahltage ſind die zugelaſſenen Vorſchlagsliſten in geeig⸗

neter Weiſe zur Einſicht der Beteiligten auszulegen oder auszu⸗

hängen . Solange dies nicht geſchehen iſt , kann eine Vorſchlags⸗

liſte durch eine von allen Unterzeichnern der Liſte unterſchriebene

Erklärung zurückgenommen werden .
Wird eine Zuſtimmungserklärung trotz Beanſtandung ( Abſatz 1

Satz 1 und 9 ſeitens des Wahlvorſtandes nicht oder nicht recht⸗

zeitig vorgelegt , ſo wird der Name des betreffenden Bewerbers

auf der Liſte geſtrichen .

8

Ungültige Vorſchlagsliſten .

Die Vorſchlagsliſten ſind ungültig , wenn ſie verſpätet ein⸗
gereicht werden ( § 6 Abſatz 6) oder wenn ſie nicht die erforderliche
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Zahl von Unterſchriften tragen ( § 6 Abſatz 3 und Abſatz 5 Satz 5) .
Ungültig ſind auch Vorſchlagsliſten , auf denen die Bewerber nicht
in erkennbarer Reihenfolge ( § 6 Abſatz 1 Satz 3) aufgeführt ſind ,
wenn der Mangel nicht rechtzeitig § 7 Satz 2) beſeitigt wird .

Iſt ein vorgeſchlagener Bewerber nicht in der in 8 6 Abſatz 1
Satz 3 beſtimmten Weiſe bezeichnet und kommt der Liſtenvertreter
der Aufforderung des Wahlvorſtandes , die Liſte zu ergänzen ,
nicht nach (§S7 Satz 2) , ſo kann der Name des unvollſtändig Be⸗
zeichneten geſtrichen werden .

8 9.

Fehlen gültiger Vorſchlagsliſten , Wahl ohne Stimmabgabe .
Wird für die Wahl keine gültige Vorſchlagsliſte eingereicht ,

ſo hat der Wahlvorſtand dies ſofort bekannt zu machen ( § 4 Ab⸗
ſatz 2) und zur Einreichung von Vorſchlagsliſten eine Nachfriſt
bis zum Ablauf des auf dieſe Bekanntmachung folgenden Tages
zu ſetzen . Wird auch dann eine gültige Vorſchlagsliſte nicht ein⸗
gereicht , ſo hat der Wahlvorſtand in derſelben Weiſe , wie dies bei
den Wahlausſchreiben geſchehen iſt (§S 4 Abſatz 2) , bekannt zu
machen , daß eine Stimmabgabe nicht ſtattfindet .

Wird nur eine Vorſchlagsliſte zugelaſſen , ſo gelten die in ihr
gültig verzeichneten Bewerber in der Reihenfolge der Liſte als
gewählt . Abſatz 1 Satz 2 findet entſprechende Anwendung .

§ 10 .

Stimmzettel und Wahlumſchläge .

Der Wähler darf ſeine Stimme nur für eine der zugelaſſenen
Vorſchlagsliſten (§S 7) abgeben . Die Stimmzettel müſſen von
weißem Papier ſein . Es genügt , wenn der Stimmzettel die Ord⸗
nungsnummer (§S7 Satz 1)) oder das Kennwort ( § 6 Abſatz 2)
einer zugelaſſenen Vorſchlagsliſte enthält . An Stelle oder neben
der Ordnungsnummer oder dem Kennwort können in dem
Stimmzettel ein oder mehrere Namen der in einer zugelaſſenen
Vorſchlagsliſte eingetragenen Bewerber aufgeführt werden .
Stimmzettel , die unterſchrieben ſind , die Namen aus verſchie⸗
denen Vorſchlagsliſten enthalten oder deren Inhalt zweifelhaft
iſt oder die eine Verwahrung oder einen Vorbehalt enthalten
oder die ein Merkmal haben , das die Abſicht einer Kennzeichnung
wahrſcheinlich macht , ſind ungültig .

Der Wähler hat ſeinen Stimmzettel in einem Wahlumſchlag
abzugeben . Die Wahlumſchläge werden von den Dienſtſtellen
beſchafft ; ſie ſind mit der Aufſchrift oder dem Vordruck verſehen :
„ Wahl zum Dienſtſtellenausſchuß für ( Dienſtſtelle ) . “ Die Wahl⸗
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uniſchläge werden den Wahlberechtigten nach näherer Beſtimmung
des Wahlvorſtandes zur Verfügung geſtellt .

Befinden ſich in einem Wahlumſchlag mehrere Stimmzettel ,

ſo werden ſie , wenn ſie vollſtändig übereinſtimmen , nur einfach

gezählt , andernfalls als ungültig angeſehen .

8 .8

Abgabe der Stimmzettel .

Der Wähler hat den ſeinen Stimmzettel enthaltenden Wahl⸗

umſchlag verſchloſſen oder offen an einem der für die Stimmab⸗

gabe feſtgeſetzten Tage bei der von dem Wahlvorſtande bezeich⸗

neten Stelle unter Nennung ſeines Namens abzugeben .

Das mit der Entgegennahme der Wahlumſchläge und

Stimmzettel betraute Mitglied des Wahlvorſtandes hat den

Wahlumſchlag in Gegenwart des Wählers in einen dazu auf⸗

geſtellten Kaſten zu ſtecken und die Stimmabgabe in der Wähler⸗

liſte zu vermerken .

Iſt ein Wähler aus dienſtlichen oder wichtigen perſönlichen

Gründen verhindert , am Wahltage ſeine Stimme abzugeben , ſo

kann er den Wahlumſchlag mit dem Stimmzettel in einem zweiten

verſchloſſenen und mit ſeinem Namen verſehenen Umſchlag einem

Mitglied des Wahlvorſtandes ſchon früheſtens am dritten Tage

vor der Wahl perſönlich übergeben . Am Wahltage hat der Vor⸗

ſitzende in Gegenwart des Wahlvorſtandes den äußeren Um⸗

ſchlag zu entfernen und den Wahlumſchlag unter dem Vermerk

der Stimmabgabe in der Wählerliſte in den Stimmzettelkaſten zu

ſtecken .

Der Stimmzettelkaſten muß vom Wahlvorſtande verſchloſſen

und ſo eingerichtet ſein , daß die hineingeſchobenen Umſchläge mit
den Stimmzetteln nicht herausgenommen werden können , ohne

daß der Kaſten geöffnet wird .

Zu ſeiner Unterſtützung bei der Durchführung des Wahl⸗

geſchäftes kann der Wahlvorſtand bei einer größeren Zahl von

Wahlberechtigten erforderlichenfalls einige Beiſitzer aus den Krei⸗

ſen der Wähler zuziehen .

Die Wahlhandlung iſt öffentlich .

§ 12 .

Feſtſtellung des Wahlergebniſſes .

Das Wahlergebnis wird durch den Wahlvorſtand ſpäteſtens
am dritten Tage nach dem Abſchluß der Stimmabgabe am Dienſt⸗

orte des Vorſitzenden feſtgeſtellt .
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§ 13 .

Berechnung der jeder Vorſchlagsliſte zugefallenen Stimmenzahl .
Nach Offnung des Stimmzettelkaſtens oder der Stimmzettel⸗

käſten durch den Wahlvorſtand werden die Stimmzettel aus den
Wahlumſchlägen entnommen und die auf jede Vorſchlagsliſte ent⸗
fallenen Stimmen zuſammengezählt . Dabei iſt die Gültigkeit
der Stimmzettel zu prüfen .

§ 14 .

Verteilung der Mitgliederſtellen auf die Vorſchlagsliſte .
Die den einzelnen Vorſchlagsliſten zugefallenen Stimmen⸗

zahlen (§S 13 ) werden in einer Reihe nebeneinander geſtellt und
ſämtliche durch 1, 2 , 3, 4 uſw . geteilt .

Die ermittelten Teilzahlen ſind nacheinander reihenweiſe
unter den Zahlen der erſten Reihe aufzuführen . Die Teilung iſt
fortzuführen , bis anzunehmen iſt , daß höhere Zahlen , als aus
den früheren Reihen für die Zuweiſung von Sitzen in Betracht
kommen , nicht mehr entſtehen .

Unter den ſo gefundenen Zahlen werden ſo viele Höchſtzahlen
ausgeſondert und der Größe nach geordnet , als Ausſchußmit⸗
glieder zu wählen ſind . Jede Vorſchlagsliſte erhält ſo viele Mit⸗
gliederſitze zugeteilt , als Höchſtzahlen auf ſie entfallen . Wenn eine
Höchſtzahl auf mehrere Vorſchlagsliſten zugleich entfällt , ſo ent⸗
ſcheidet das Los darüber , welcher dieſer Vorſchlagsliſten die nächſte
Stelle zukommt .

Wenn eine Vorſchlagsliſte weniger Bewerber enthält als
Höchſtzahlen auf ſie entfallen , ſo gehen die überſchüſſigen Stellen
auf die Höchſtzahlen der anderen Vorſchlagsliſten über .

§ 15.

Verteilung der Bewerber innerhalb der Vorſchlagsliſten .
Die Reihenfolge der Bewerber innerhalb der einzelnen Vor⸗

ſchlagsliſten beſtimmt ſich nach der Reihenfolge ihrer Benennung .
Würde eine Perſon wegen ihrer Benennung auf mehreren Vor⸗
ſchlagsliſten mehrfach gewählt ſein , ſo gilt ſie als gewählt auf
Grund der Liſte , auf der ihr die größte Höchſtzahl zufällt ; bei
gleichen Höchſtzahlen entſcheidet das Los . Bei den anderen Liſten
tritt an die Stelle des bereits als gewählt geltenden Bewerbers
der nächſtbenannte Bewerber .

§ 16 .

Erſatzmitglieder .
Als Erſatzmitglieder der gewählten Mitglieder gelten die auf

den einzelnen Vorſchlagsliſten jeweilig den Gewählten folgenden
Bewerber .
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§

Niederſchrift des Wahlvorſtandes .

Soweit eine Stimmabgabe nach den §8§ 10 und 11 ſtatt⸗

gefunden hat , ſtellt der Wahlvorſtand in einer Niederſchrift die

Geſamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen , die jeder Liſte

zugefallene Stimmenzahl , die berechneten Höchſtzahlen , deren

Verteilung auf die Liſten , die Zahl der für ungültig erklärten

Stimme und die Namen der Gewählten feſt .
5

Entſprechend iſt zu verfahren , wenn die Wahl nach § 9 Ab⸗

ſatz 2 Satz 1 ohne Stimmabgabe ſtattgefunden hat .

Die Niederſchrift iſt vom Wahlvorſtande zu unterſchreiben .

8 18.

Mitteilung an die Gewählten .

Der Wahlvorſtand benachrichtigt die gewählten Ausſchußmit⸗

glieder ſchriftlich von der auf ſie entfallenden Wahl . Erklärt der

Gewählte nicht binnen einer Woche , daß er die Wahl ablehne , ſo

gilt die Wahl als angenommen . 35
Lehnt ein Gewählter die Wahl ab , ſo gilt an ſeiner Stelle der

in der gleichen Vorſchlagsliſte nach ihm Vorgeſchlagene , noch nicht

Gewählte als gewählt .

819 .

Bekanntmachung des Wahlergebniſſes .

Sobald die Namen der Gewählten endgültig feſtſtehen , hat der
Wahlvorſtand ſie durch zweiwöchigen Aushang an derjenigen

Stelle , an welcher das Wahlausſchreiben angeheftet geweſen iſt ,

bekannt zu machen ( Muſter für dieſe Bekanntmachung ſiehe An⸗

lage 8. )

§ 20 .

Ungültigkeit der Wahl .

Die Wabhl iſt ungültig , wenn gegen weſentliche Vorſchriften

über das Wahlverfahren verſtoßen und weder eine nachträgliche

Ergänzung möglich noch nachgewieſen iſt , daß durch den Verſtoß

das Wahlergebnis nicht verändert werden konnte .

§ 21 .

Ungültige Wahl einer Perſon .

Ungültig iſt die Wahl einer Perſon , die zur Zeit der Wahl

nicht wählbar war und auch die Wählbarkeit nicht inzwiſchen er⸗

langt hat .
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Ungültig iſt die Wahl einer Perſon , von der oder zu deren
Gunſten von Dritten die Wahl rechtswidrig ( zu vergleichen im
beſonderen §8§ 107 bis 109 , 240 , 339 des Reichsſtrafgeſetzbuches )oder durch Gewährung oder Verſprechung von Geſchenken beein⸗
flußt worden iſt , es ſei denn , daß dadurch das Wahlergebnis nicht
verändert werden konnte .

8 0§ 22 .

Anfechtung .
Die Ungültigkeit der Wahl iſt durch Anfechtung geltend zu

machen . Anfechtungsberechtigt iſt die Dienſtſtelle und jeder
Wahlberechtigte . Anfechtungen ſind in allen Fällen beim Miniſte⸗
rium anzubringen .

Entſcheidungen des Wahlvorſtandes können nur mit einer
Anfechtung der Wahl im ganzen angefochten werden .

Eine auf § 20 oder §S 21 Abſatz 2 geſtützte Anfechtung der
Wahl iſt nur während der Dauer des Aushangs des Wahlergeb⸗
niſſes ( § 19 ) zuläſſig .

Iſt die ganze Wahl für ungültig erklärt ( § 20 ) , ſo iſt unver⸗
züglich ein neues Wahlverfahren einzuleiten .

Iſt die Wahl einer Perſon für ungültig erklärt ( § 21 ) ſo gilt
§ 18 Abſatz 2 entſprechend .

§ 23 .

Aufbewahrung der Wahlakten , Koſten .

Die Wahlakten werden von den Beamtenvertretungen bis zur
Beendigung ihrer Amtsdauer aufbewahrt . Die ſachlichen Koſten
Geſchaffung der Wahlordnung , für die erſtmalige Wahl auch der
Stimmzettel , der Wahlumſchläge , der erforderlichen Stimmzettel⸗
käſten uſw . ) trägt die Unterrichtsverwaltung .

II . Die Wahl der Dienſtſtellenausſchüſſe bei den

Kreisſchulämtern .

§ 24 .

Außf die Wahl der Dienſtſtellenausſchüſſe bei den Kreisſchul⸗
ämtern finden die vorſtehenden Vorſchriften entſprechende An⸗
wendung .

§ 25 .

Wahlvorſtand iſt der Kreisſchulrat und zwei von ihm zu be⸗
ſtimmende Beiſitzer .



Leitung und Beaufſichtigung des Volksſchulweſens .

§ 26 .

Das Wahlausſchreiben ( § 4 W. O. ) iſt den Ortsſchulbehörden

zur weiteren Bekanntgabe zuzuſenden . Der Tag des Ausgangs

iſt von dem Kreisſchulrat jeweils feſtzuſtellen . Die von dieſem

Tage an laufende Friſt für Einreichung der Vorſchlagsliſten wird

auf zwei Wochen feſtgeſetzt .

§ 28 .

Jeder am Wahltag nicht am Dienſtſitze des Kreisſchulrats

anweſende Wähler hat ſeinen Stimmzettel in einem zweiten ver⸗

ſchloſſenen Umſchlag mit dem Vermerk „ Wahl “ dem Kreisſchulrat

ſo rechtzeitig einzuſenden , daß er am Wahltag beim Kreisſchulrat

eingetroffen iſt . Der Kreisſchulrat hat nach Einkunft in Gegen⸗

wart der beiden Beiſitzer den äußeren Umſchlag zu entfernen und

im übrigen nach § 11 ff . der Wahlordnung zu verfahren .

§ 27 .

Der Kreisſchulrat hat das feſtgeſtellte Wahlergebnis den

Ortsſchulbehörden zur weiteren Bekanntgabe an die Gewählten

und die Wähler alsbald mitzuteilen .
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